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BGH-Leitsatz-Entscheidungen 

  

   
   

1. ZPO: Angabe der ladungsfähigen Anschrift 
Urteil vom 07.07.2023, Az: V ZR 210/22  

2. ZPO: Berechnungsmethode für Nutzungsvorteil Kfz 
Urteil vom 24.07.2023, Az: VIa ZR 752/22  

3. BGB, ZPO: Pfändbarkeit Corona-Hilfe 
Beschluss vom 16.08.2023, Az: VII ZB 64/21  

4. BGB, VerkProspG: Haftung des Gründungsgesellschafters  
Beschluss vom 11.07.2023, Az: XI ZB 20/21  

5. ZPO: Wiedereinsetzung bei Versagung der Fristverlängerung  
Beschluss vom 02.08.2023, Az: XII ZB 96/23  

6. FamFG: fehlerhafte Bezeichnung der angegriffenen Entscheidung  
Beschluss vom 02.08.2023, Az: XII ZB 432/22  

 

 
Urteile und Beschlüsse:

1. ZPO: Angabe der ladungsfähigen Anschrift 
Urteil vom 07.07.2023, Az: V ZR 210/22 
Eine ordnungsgemäße Klageerhebung setzt grundsätzlich die Angabe der ladungsfähi-
gen Anschrift des Klägers voraus; die Adresse eines Postdienstleisters, der lediglich 
mit der Weiterleitung der an den Kläger gerichteten Post beauftragt ist, reicht hierfür 
nicht aus. 
 

  
2. ZPO: Berechnungsmethode für Nutzungsvorteil Kfz 

Urteil vom 24.07.2023, Az: VIa ZR 752/22 
Der Tatrichter entscheidet gemäß dem ihm eingeräumten Ermessen selbst, ob er Nut-
zungsvorteile aus dem Gebrauch eines vom sogenannten Dieselskandal betroffenen 
Fahrzeugs, dessen Käufer zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, bei Wahl der linearen 
Berechnungsmethode nach dem Bruttokaufpreis oder nach dem Nettokaufpreis be-
misst. Insoweit ergeben sich weder aus dem Gesetz noch aus der höchstrichterlichen 
Rechtsprechung verbindliche Vorgaben. 
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3. BGB, ZPO: Pfändbarkeit Corona-Hilfe 
Beschluss vom 16.08.2023, Az: VII ZB 64/21 
1. Bei der Corona-Überbrückungshilfe III (Billigkeitsleistung des Bundes in Form ei-
ner Corona-Überbrückungshilfe für kleine und mittelständische Unternehmen, Solo-
selbständige und Angehörige der Freien Berufe, die in Folge der Corona-Krise erhebli-
che Umsatzausfälle erleiden) handelt es sich um eine nach § 851 Abs. 1 ZPO in Ver-
bindung mit § 399 1. Fall BGB nicht pfändbare Forderung. 
 
2. Die Unpfändbarkeit der Corona-Überbrückungshilfe III setzt sich nach deren Über-
weisung nicht an der Gutschrift auf einem regulären Girokonto des Schuldners fort. Ist 
der Schuldner eine juristische Person, kann er sich insoweit nicht auf eine entspre-
chende Anwendung der für ein Pfändungsschutzkonto gemäß § 850k ZPO geltenden 
Schutzvorschriften berufen; ihm steht lediglich im Einzelfall bei einer gegen die guten 
Sitten verstoßenden unzumutbaren Härte Vollstreckungsschutz gemäß § 765a ZPO zu. 
  
 

  
4. BGB, VerkProspG: Haftung des Gründungsgesellschafters  

Beschluss vom 11.07.2023, Az: XI ZB 20/21 
a) Eine Haftung eines Gründungsgesellschafters nach § 280 Abs. 1, § 241 Abs. 2, § 
311 Abs. 2 BGB neben der spezialgesetzlichen Prospekthaftung nach § 13 Verk-
ProspG, §§ 44 ff. BörsG in der bis zum 31. Mai 2012 geltenden Fassung kommt in Be-
tracht, wenn der Gründungsgesellschafter dadurch einen zusätzlichen Vertrauenstatbe-
stand setzt, dass er entweder selbst den Vertrieb der Beteiligungen an Anleger über-
nimmt oder in sonstiger Weise für den von einem anderen übernommenen Vertrieb 
Verantwortung trägt. 
 
b) Die spezialgesetzliche Prospekthaftung gemäß §§ 20, 21 VermAnlG, §§ 9, 10, 14 
WpPG (Vorgängerfassung: §§ 21 ff. WpPG) sowie § 127 InvG in der bis zum 21. Juli 
2013 geltenden Fassung und § 306 KAGB schließt in ihrem Anwendungsbereich eine 
Haftung eines Prospektverantwortlichen unter dem Aspekt einer vorvertraglichen 
Pflichtverletzung aufgrund der Verwendung eines unrichtigen, unvollständigen oder 
irreführenden Prospekts als Mittel der schriftlichen Aufklärung gemäß § 280 Abs. 1, § 
241 Abs. 2, § 311 Abs. 2 BGB auch dann aus, wenn dieser den Vertrieb der Beteili-
gungen an Anleger übernimmt oder in sonstiger Weise für den von einem anderen 
übernommenen Vertrieb Verantwortung trägt. Eine Haftung aus anderen Gründen als 
durch Verwenden einer Kapitalmarktinformation als Mittel der schriftlichen Aufklä-
rung - etwa wegen unrichtiger mündlicher Zusicherungen - nach § 280 Abs. 1, § 241 
Abs. 2, § 311 Abs. 2 BGB ist demgegenüber nicht ausgeschlossen. 
  
 

  
5. ZPO: Wiedereinsetzung bei Versagung der Fristverlängerung  

Beschluss vom 02.08.2023, Az: XII ZB 96/23 
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Zur Wiedereinsetzung gegen die Versäumung der Beschwerdebegründungsfrist von 
Amts wegen bei Versagung einer beantragten Fristverlängerung über den ohne Einwil-
ligung des Gegners bewilligungsfähigen Zeitraum hinaus (im Anschluss an Senatsbe-
schluss vom 25. August 2021 - XII ZB 172/20 -FamRZ 2021, 1988). 
 

  
6. FamFG: fehlerhafte Bezeichnung der angegriffenen Entscheidung  

Beschluss vom 02.08.2023, Az: XII ZB 432/22 
Eine Beschwerde ist formgerecht eingelegt, wenn trotz fehlerhafter Bezeichnung der 
angegriffenen Entscheidung aufgrund der Angaben in der Beschwerdeschrift und den 
sonstigen aus den Verfahrensakten erkennbaren Umständen vor Ablauf der Beschwer-
defrist für das Gericht nicht zweifelhaft bleibt, welche Entscheidung angefochten wird, 
und es anhand der im Übrigen richtigen und vollständigen Angaben in der Rechtsmit-
telschrift nicht daran gehindert ist, seine verfahrensvorbereitende Tätigkeit aufzuneh-
men (im Anschluss an Senatsbeschluss vom 20. Mai 2015 - XII ZB 368/14 -FamRZ 
2015, 1276). 
 
  

 

 


